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(2) Angehörige der örtlichen freiwilligen Feuerwehren kön
nen Männer, Frauen und Jugendliche, Angehörige der betrieb
lichen freiwilligen Feuerwehren im Betrieb beschäftigte 
Werktätige werden, die keiner anderen Feuerwehr angehören 
und bereit sind, dieses Statut anzuerkennen und danach zu 
handeln.

(3) Bürger, die sich um die Zugehörigkeit zur freiwilligen 
Feuerwehr bewerben, müssen nachstehende Anforderungen 
erfüllen:

a) Treue und Ergebenheit zur Deutschen Demokratischen 
Republik;

b) Einhaltung der sozialistischen Normen des gesellschaft
lichen Zusammenlebens und der Gesetzlichkeit;

c) vorbildliches Auftreten und Verhalten im Arbeitsbereich 
sowie im persönlichen Leben; ,

d) hohe Einsatzbereitschaft und ausgeprägtes Verantwor
tungsbewußtsein ;

e) geistige und körperliche Eignung zur Erfüllung der sich 
ergebenden Aufgaben;

f) in der Regel Vollendung des 16. Lebensjahres.

(4) Der Antrag zur Aufnahme ist vom Bewerber an den ört
lichen Rat oder an den Leiter des Betriebes über die Leitung 
der örtlichen freiwilligen Feuerwehr bzw. der betrieblichen 
freiwilligen Feuerwehr zu richten. Diese hat den Antrag mit 
ihrer Stellungnahme dem örtlichen Rat bzw. dem Leiter des 
Betriebes zur Entscheidung über die Aufnahme zu überrei
chen.

(5) Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren, die aus ge
sundheitlichen, altersmäßigen oder anderen zwingenden 
Gründen die ihnen übertragenen Aufgaben in den freiwil
ligen Feuerwehren nicht mehr erfüllen können, kann in Wür
digung ihrer langjährigen aktiven Mitarbeit in den freiwil
ligen Feuerwehren die weitere Zugehörigkeit ehrenhalber 
durch den örtlichen Rat bzw. den Leiter des Betriebes zuer
kannt werden.

(6) Bürger, die gemäß § 9 Abs. 1 des Brandschutzgesetzes 
vom 19. Dezember 1974 zur Mitarbeit in der örtlichen freiwilli
gen Feuerwehr verpflichtet wurden, werden mit Beschluß des 
örtlichen Rates Angehörige der örtlichen freiwilligen Feuer
wehr.

§7
Beendigung der Zugehörigkeit

(1) Die Zugehörigkeit zu den freiwilligen Feuerwehren 
endet durch:

a) Wohnortwechsel bzw. Ausscheiden aus dem Betrieb;
b) den Austritt;
c) den Ausschluß;
d) den Tod.

(2) Der Austritt ist dem örtlichen Rat bzw. dem Leiter des 
Betriebes über die Leitung der örtlichen freiwilligen Feuer
wehr oder der betrieblichen freiwilligen Feuerwehr schrift
lich zu erklären und zu begründen. Die Leitung der örtlichen 
freiwilligen Feuerwehr überreicht die Austrittserklärung mit 
ihrer Stellungnahme dem örtlichen Rat zur Entscheidung über 
den Austritt. Die Leitung der betrieblichen freiwilligen Feuer
wehr überreicht die Austrittserklärung mit ihrer Stellung
nahme dem Leiter des Betriebes.

(3) Endet die Zugehörigkeit durch einen Wohnortwechsel, 
das Ausscheiden aus dem Betrieb oder Austritt, ist eine Wie
deraufnahme in die freiwilligen Feuerwehren möglich. Die 
bisherige Zeit der Zugehörigkeit ist nach der Wiederaufnahme 
auf die Gesamtzeit der Zugehörigkeit anzurechnen.

(4) Der Ausschluß ist eine Disziplinarstrafe. Er kann nur 
im Ergebnis eines Disziplinarverfahrens wegen schwerer Ver
stöße gegen dieses Statut ausgesprochen werden.

§ 8
Rechte und Pflichten

(1) Die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren haben 
das Recht:

a) in den freiwilligen Feuerwehren eine ihren Fähigkeiten 
und Leistungen entsprechende Funktion auszuüben;

b) entsprechend ihrer Qualifikation gefördert und zu einem 
von der ausgeübten Funktion abhängigen Dienstgrad 
befördert zu werden;

c) zur Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehren und zu allen 
den Brandschutz betreffenden Fragen . Vorschläge und 
Hinweise zu unterbreiten, Kritik zu üben und Eingaben 
oder Beschwerden einzureichen;

d) Lehrgänge und Schulen zu besuchen sowie andere Bil
dungsmöglichkeiten wahrzunehmen, die der Qualifizie
rung und Weiterbildung zur Lösung der den freiwilligen 
Feuerwehren übertragenen Aufgaben dienen;

e) den durch Teilnahme an Einsätzen oder durch Lehr
gangs- bzw. Schulbesuch entstandenen Lohnausfall ent
sprechend den geltenden Bestimmungen erstattet zu er
halten ;

f) an Wettkämpfen im Feuerwehrkampfsport teilzuneh
men;

g) ihre Anwesenheit zu verlangen, wenn zu ihrer Person 
als Angehöriger der freiwilligen Feuerwehren Entschei
dungen getroffen werden;

h) Versicherungsschutz bei Dienstunfällen sowie Schaden
ersatz für im Dienst erlittene Sachschäden entsprechend 
den geltenden Bestimmungen zu beanspruchen;

i) beim Wohnortwechsel, Ausscheiden aus dem Betrieb 
bzw. Austritt aus den freiwilligen Feuerwehren eine Be
scheinigung über die Dauer der Zugehörigkeit, den letz
ten Dienstgrad und die ausgeübte Funktion zu erhalten.

(2) Die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren haben 
die Pflicht:

a) die den freiwilligen Feuerwehren übertragenen Aufga
ben aktiv und pflichtbewußt zu erfüllen und dadurch 
zur Gestaltung und zum Schutz der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft beizutragen;

b) die sozialistischen Normen des gesellschaftlichen Zusam
menlebens zu achten und einzuhalten;

c) während der Dienstdurchführung, im Arbeitsbereich und 
im persönlichen Leben das Ansehen der freiwilligen 
Feuerwehren zu wahren sowie diszipliniert, höflich und 
korrekt aufzutreten;

d) sich mit den Rechtsvorschriften und anderen verbindli
chen Festlegungen über den Brandschutz bzw. mit den 
betrieblichen Regelungen über den Brandschutz vertraut 
zu machen ;•

e) die sozialistische Gesetzlichkeit konsequent einzuhalten 
und auf die Einhaltung und Durchsetzung der Rechtsvor
schriften und anderen verbindlichen Festlegungen bzw. 
betrieblichen Regelungen über den Brandschutz zielstre
big einzuwirken;

f) zu einer hohen Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feu
erwehren beizutragen, persönliche Einsatzbereitschaft 
und Aktivität bei der Bekämpfung von Bränden und zur 
Beseitigung von Gemeingefahren zu zeigen und sich bei 
der Auslösung eines Alarms unverzüglich zum festgeleg
ten Stellplatz oder in Ausnahmefällen direkt zur Ein
satzstelle zu begeben;

g) Befehle und Weisungen gewissenhaft und schnell auszu
führen ;

h) ständig und pünktlich an der Dienstdurchführung teil
zunehmen und sich für jedes Fernbleiben rechtzeitig bei 
einem Angehörigen der Leitung oder beim Leiter der 
Kommandostelle der örtlichen freiwilligen Feuerwehr 
bzw. der betrieblichen freiwilligen Feuerwehr zu ent
schuldigen;


